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Zur Behandlung im Gemeinderat am 15.12.2021 öffentlich  
 
Tagesordnungspunkt 2  

TOP 2 Bausachen 

 
Anlagen: - keine - 
 
 
Sachverhalt: 
 

1. Neubau eines Schwimmbads mit Überdachung 
 

Anlagen:   Lageplan, Grundrisse, Schnitt, Ansichten  

 
Familie Stephanie und Michael Gross wollen auf dem Flurstück 300/11, Im Kirschen-
winkel 6, ein Schwimmbad mit Überdachung bauen.  
 
Die rechtliche Überprüfung des Baugesuchs wird durch das Landratsamt Zollernalbkreis 
vorgenommen.  
 
Die planungsrechtliche Überprüfung der örtlichen Bauvorschriften durch die Verwaltung 
hat folgendes ergeben: 

 Das Baugrundstück liegt im rechtskräftigen Bebauungsplan Große Wiese II 

 Dieser legt das Gebiet als reines Wohngebiet fest  

 Der Anbau liegt nicht vollständig innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
nach dem Baufenster. Hier müsste eine Befreiung erteilt werden 

 
Hier ist eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Baurechtsbehörde zu be-
antragen. 

 Es sind alle Dachformen zugelassen. 

 Die Abstandsflächen werden nicht eingehalten. Eine entsprechende Baulasten-
erklärung liegt vor. Allerdings steht dann auf dem Nachbargrundstück an dieser 
Stelle eine Grenzgarage. Auch hier ist die Baurechtsbehörde für eine eventuelle 
Ausnahmegenehmigung, Übernahme von Abstandsflächen auf bereits bebauten 
Grund, zuständig 

 
Die Angrenzeranhörung ist abgeschlossen. Es sind keine Bedenken oder Einwendun-
gen eingegangen. 
 



 
 
Die Gemeinde Dotternhausen ist ebenfalls Angrenzerin. Deren Zustimmung ist noch 
nicht erfolgt 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Gemeinde Dotternhausen stimmt als Angrenzerin dem Bauvorhaben Neubau 
eines Schwimmbads mit Überdachung zu. 

2. Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines Schwimmbads mit Über-
dachung wird erteilt 

3. Bei der unteren Baurechtsbehörde ist die Genehmigungsfähigkeit der Baugren-
zenüberschreitung, die Höhenunterschiede zur Grenzgarage sowie die fehlenden 
Abstandsflächen bzw. Abstandsflächenübernahme auf die Fläche einer bereits 
bestehnden Grenzgarage prüfen zu lassen.   

 
 

 
 
 
Bürgermeisterin  

  



 







 



Bausachen 
 
 
 

2. Errichtung einer Fertigbaugarage 
 

Anlagen:   Lageplan, Grundrisse, Schnitt, Ansichten  

 
Herr Benjamin Hahn will auf seinem Grundstück 2836, Gehrnstr. 15, eine Fertigbauga-
rage im vereinfachten Verfahren bauen.  
 
Die rechtliche Überprüfung des Baugesuchs wird durch das Landratsamt Zollernalbkreis 
vorgenommen. Der Bauherr trägt die Verantwortung dafür, dass die öffentlich-
rechtlichen Vorschriften, die im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht geprüft 
werden, eingehalten werden.  
 
Die planungsrechtliche Überprüfung der örtlichen Bauvorschriften durch die Verwaltung 
hat folgendes ergeben: 

 Das Baugrundstück liegt im rechtskräftigen Bebauungsplan Steinacker, 1.-3. Än-
derung, siehe hierzu auch Unterlagen der Sitzung im September 2020 

 Als Dachform ist nur für das Hauptgebäude ein Walmdach vorgesehen, mit 
Dachneigungen von 25-30 Grad. 

 Garagen können mit Flachdach gebaut werden 

 Freistehende Einzelgaragen sind grundsätzlich mit dem Haus zu verbinden, frei-
stehende Doppelgaragen dagegen nicht. 

 
Die Angrenzeranhörung ist abgeschlossen. Es sind keine Bedenken oder Einwendun-
gen eingegangen. 
 
Die Gemeinde Dotternhausen ist ebenfalls Angrenzerin. Deren Zustimmung ist noch 
nicht erfolgt 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 



 
 
 
 
 

1. Die Gemeinde Dotternhausen stimmt als Angrenzerin dem Bauvorhaben Errich-
tung einer Fertigbaugarage zu. 

2. Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.   
 
 
 
 
Marion Maier 
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